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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. ob sie die Auffassung teilt, dass vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeu-
tung der dezentralen Energieerzeugung und der regionalen Energieversorgung
den kommunalen Unternehmen eine neue und bedeutendere Rolle zukommt;

2. ob sie die Auffassung teilt, dass den Investitionsentscheidungen der kommuna-
len Unternehmen eine zentrale Rolle bei der Umstrukturierung der Energiever-
sorgung im Rahmen der Energiewende zukommt;

3. ob sie die Auffassung teilt, dass dabei vor allem auch regionale Kooperationen
zwischen kommunalen Unternehmen und überregionalen Energieunternehmen
ein erhebliches zusätzliches Investitionspotenzial erschließen und nicht durch
veraltete gesetzliche Beschränkungen behindert werden sollten;

4. ob sie die Auffassung teilt, dass die geltenden Bestimmungen im Bereich von 
§ 102 Gemeindeordnung (GO) für Baden-Württemberg, welche die überört -
liche wirtschaftliche Betätigung von kommunalen Unternehmen in den Berei-
chen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung einschränken, nicht dazu geeig-
net sind, kommunale Investitionen im Rahmen der regionalen Energieversor-
gung zu fördern und voranzubringen, sondern sie eher beschränken und bremsen;

Antrag

der Fraktion GRÜNE

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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5. ob sie die Auffassung teilt, dass die Einschränkungen von § 102 GO daher der
Aktualisierung bedürfen, um die neuen Gegebenheiten im Rahmen der Ener-
giewende zu berücksichtigen und den kommunalen Unternehmen der Strom-,
Gas- und Wärmeversorgung die wirtschaftliche Betätigung über das jeweilige
Gemeindegebiet hinaus zu ermöglichen, wenn sie nach Art und Umfang in
 einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Unternehmens und
der Gemeinde stehen, die berechtigten Interessen der von der wirtschaftlichen
Tätigkeit betroffenen weiteren Gemeinden gewahrt sind und die Gemeinde
 sicherstellt, dass bei der Erbringung von mit der Energieversorgung verbunde-
nen Dienstleistungen durch kommunale Unternehmen auch die Belange priva-
ter Unternehmen, insbesondere des Mittelstands und des Handwerks, berück-
sichtigt werden;

6. inwiefern ihr bekannt ist, wie die anderen Bundesländer in dieser Frage verfah-
ren;

7. ob sie beabsichtigt, zeitnah einen Gesetzentwurf zur Änderung des § 102 GO in
den Landtag einzubringen, der für kommunale Unternehmen der Strom-, Gas-
und Wärmeversorgung eine klare Rechtsgrundlage und einen klaren Rahmen
für die überörtliche Betätigung bei der regionalen Energieversorgung und den
damit verbundenen Dienstleistungen schafft.

20. 03. 2013

Sitzmann, Schwarz, Sckerl, Renkonen

und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Im Rahmen der Energiewende und der damit verbundenen Veränderung hin zu
 einer dezentralen „Versorgungslandschaft“ kommt den kommunalen Unterneh-
men der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung eine wachsende Bedeutung zu.
Gleichzeitig sind sie jedoch durch gesetzliche Rahmenbedingungen, die noch aus
der Zeit der zentralen Energieversorgungsstrukturen stammen, auf das jeweilige
Gemeindegebiet beschränkt. Es gilt grundsätzlich das Verbot der überörtlichen
Betätigung für kommunale Unternehmen.

Die Landtagsfraktion GRÜNE vertritt die Auffassung, dass eine Veränderung und
Öffnung dieser Beschränkungen, insbesondere im Bereich von § 102 GO, erfor-
derlich ist, um für kommunale Unternehmen, beschränkt auf die Strom-, Gas- und
Wärmeversorgung, ihre Kooperationen, ihre Investitionen und ihre Versorgungs-
leistungen einen zeitgemäßen Rahmen zu schaffen. Dabei sind insbesondere die
Belange des Handwerks und des Mittelstands angemessen zu berücksichtigen und
zu wahren.

Es entsteht nach Auffassung der Landtagsfraktion GRÜNE keine ausreichende
Planbarkeit und Belastbarkeit von zum Teil erheblichen Investitionsentscheidun-
gen der kommunalen Unternehmen, wenn die Aufsichtsbehörden der unbefriedi-
genden Rechtslage durch eine großzügige, aber nicht verbindlich weiter bestehen-
de Aufsichtspraxis Rechnung tragen.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 11. April 2013 Nr. 6-4500.0/576 nimmt das Ministerium für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministe -
rium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. ob sie die Auffassung teilt, dass vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeu-
tung der dezentralen Energieerzeugung und der regionalen Energieversorgung
den kommunalen Unternehmen eine neue und bedeutendere Rolle zukommt;

Ein zentrales Ziel aller politischen Entscheidungsebenen ist es seit der Liberalisie-
rung der Strom- und Gasmärkte im Jahr 1998, den Wettbewerb zu intensivieren
und auf diese Weise eine Optimierung der Energieversorgung sowie eine optima-
le Allokation der Energieerzeugung und eine wirtschaftliche und bezahlbare Ver-
sorgung der Verbraucher mit Strom und Gas zu erreichen. In diesem Zusammen-
hang ist es in jedem Fall zu begrüßen, wenn sich eine möglichst große Anzahl
 leistungsfähiger Wettbewerber am Markt betätigt und Wettbewerbsverzerrungen
sowie Monopolbildungen bzw. die Entwicklung von Marktmacht vermieden oder
zumindest begrenzt werden. In diesem Rahmen hat es die Landesregierung stets
begrüßt, dass in Baden-Württemberg neben anderen Wettbewerbern auch zahl -
reiche kommunale Versorgungsunternehmen und Stadtwerke im Bereich der
Strom- und Gasversorgung tätig sind und auf diese Weise der Wettbewerb ge-
stärkt wird. Dabei bleibt allerdings der Bereich des Netzbetriebs als natürliches
Monopol vom Wettbewerb ausgenommen. Im Rahmen der Konzessionsvergabe-
verfahren ist aber vielfach ein spürbarer Wettbewerb um die Verteilnetze feststell-
bar.

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass kleine und mittlere Energieversor-
gungsunternehmen, so auch solche in kommunaler Hand, aufgrund ihrer Flexibi-
lität und Verbrauchernähe oftmals in der Lage sind, optimal auf Verbraucher -
bedürfnisse und Verbraucherwünsche einzugehen und Angebote zu schaffen, die
lokalen und regionalen Bedürfnissen in besonderer Weise gerecht werden. Im
Rahmen einer zunehmenden Dezentralisierung und Regionalisierung der Energie-
erzeugung bieten sich für derartige Lösungen vermehrt Ansatzpunkte. Das Ge-
schäftsfeld der Kraft-Wärme-Kopplung sei hier als Beispiel genannt.

Die Landesregierung ist dessen ungeachtet weiterhin der Auffassung, dass sich
das optimale Angebot stets im Wettbewerb bilden muss. Es ist daher nicht mög-
lich, pauschal in jedem Fall einer Problemlösung durch Stadtwerke oder kleinere
Energieversorgungsunternehmen gegenüber einer Lösung durch Großunterneh-
men den Vorzug zu geben.

Zu beachten ist auch, dass die großen und anspruchsvollen Aufgaben im Rahmen
der Energiewende erhebliche Investitionen gerade auch im Bereich des Ausbaus
und der Weiterentwicklung der Verteilnetze erfordern. Hier sind finanzstarke und
leistungsfähige Netzbetreiber und Investoren gefragt. 

2. ob sie die Auffassung teilt, dass den Investitionsentscheidungen der kommuna-
len Unternehmen eine zentrale Rolle bei der Umstrukturierung der Energiever-
sorgung im Rahmen der Energiewende zukommt;

Bei der Beurteilung von Investitionsentscheidungen im Rahmen der Energie -
wende ist ebenfalls zu trennen zwischen den Bereichen der wettbewerblichen
Strom- und Wärmeerzeugung und des Energiehandels und dem Bereich des regu-
lierten monopolistischen Netzbetriebs. 

In den Bereichen des Energiehandels und der Strom- und Wärmeerzeugung wer-
den Investitionsvorhaben im Wettbewerb durchgeführt. Investitionsentscheidun-
gen sind also in jedem Fall unter diesen Prämissen zu treffen. Es ist dabei strikt
auf einen funktionierenden Wettbewerb und die Vermeidung von Wettbewerbs-
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verzerrungen oder -behinderungen zu achten. Investitionsentscheidungen von
kommunalen Unternehmen spielen mithin immer dann eine Rolle bei der Um-
strukturierung der Energieversorgung, wenn sich das Angebot des kommunalen
Unternehmens im freien Wettbewerb als effizienteste, effektivste und damit ins-
gesamt als wirtschaftlichste Lösung durchgesetzt hat. Aufgrund der Nähe zu den
Kunden gibt es für kommunale Unternehmen gute Anknüpfungspunkte.

Im Rahmen des Ausbaus und der Weiterentwicklung der Verteilnetze sind auch
die Investitionsentscheidungen kommunaler Unternehmen an die Anforderungen
des Energiewirtschaftsgesetzes und der Ausführungsvorschriften zur Netzregulie-
rung gebunden.

Sämtliche Netzbetreiber sind demnach verpflichtet, Investitionen in die von ihnen
betriebenen Netze so zu gestalten, dass sie ihren Verpflichtungen zum sicheren
und leistungsfähigen Netzbetrieb, zum Anschluss und zur Versorgung der Ver-
braucher im Rahmen der allgemeinen Versorgung und zum Anschluss insbeson-
dere der privilegierten dezentralen Erzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energie-
trägern gerecht werden. Diese Verpflichtungen sieht das Energiewirtschaftsgesetz
im Übrigen für alle Netzbetreiber unterschiedslos vor, unabhängig von Größe und
Eigentumsform der Unternehmen. Um den Anforderungen des Netzbetriebs ge-
recht werden zu können ist im Übrigen, wie bereits unter Ziff. 1 ausgeführt, die
 finanzielle und technische Leistungsfähigkeit der Netzbetreiber von zentraler Be-
deutung. 

3. ob sie die Auffassung teilt, dass dabei vor allem auch regionale Kooperationen
zwischen kommunalen Unternehmen und überregionalen Energieunternehmen
ein erhebliches zusätzliches Investitionspotenzial erschließen und nicht durch
veraltete gesetzliche Beschränkungen behindert werden sollten;

Bei der Beurteilung der energie- und wirtschaftspolitischen Zweckmäßigkeit von
Kooperationen muss ebenfalls zwischen den im Wettbewerb befindlichen Sekto-
ren der Strom- und Wärmeerzeugung und -versorgung und dem regulierten Netz-
bereich unterschieden werden.

Aus energie- und wirtschaftspolitischer Sicht stehen im Bereich der Energie -
umwandlung und Energieversorgung seit der Liberalisierung der Märkte sämtli-
che Unternehmen im Wettbewerb miteinander. Bei der Beurteilung von der
Marktseite her ist daher zu fordern, dass sämtlichen Wettbewerbern auch die glei-
chen Möglichkeiten der Betätigung am Markt zur Verfügung stehen. Dies schließt
die Möglichkeit ein, sich frei für Kooperationen und Kooperationspartner im
 Rahmen des nach dem Wettbewerbsrecht zulässigen zu entscheiden. Die Vorteil-
haftigkeit und Wirtschaftlichkeit eines Kooperationsvorhabens muss auch hier
 jeweils im Einzelfall beurteilt werden. 

Auch im Bereich des Netzbetriebs können Kooperationen zwischen Stadtwerken,
kleineren Netzbetreibern und/oder überregionalen Netzbetreibern sowohl die
 finanzielle Basis und das Investitionspotenzial als auch die technische Leistungs-
fähigkeit und das Knowhow stärken und verbessern.

Die Möglichkeit zur Kooperation sollte daher allen Marktteilnehmern soweit
 offen stehen, als das jeweilige Vorhaben nicht den Bestimmungen des Wettbe-
werbsrechts oder anderen im Einzelfall höher zu bewertenden rechtlichen Vor-
schriften zuwiderläuft.

4. ob sie die Auffassung teilt, dass die geltenden Bestimmungen im Bereich von 
§ 102 Gemeindeordnung (GO) für Baden-Württemberg, welche die überörtli-
che wirtschaftliche Betätigung von kommunalen Unternehmen in den Bereichen
der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung einschränken, nicht dazu geeignet
sind, kommunale Investitionen im Rahmen der regionalen Energieversorgung
zu fördern und voranzubringen, sondern sie eher beschränken und bremsen;

Die Gemeinden sind Teil des Staates und nach Artikel 71 Absatz 2 der Landes-
verfassung in ihrem Gebiet Träger der öffentlichen Aufgaben mit einem örtlichen
Wirkungskreis (§§ 1 und 2 der Gemeindeordnung [GemO]). § 102 GemO ermög-
licht den Gemeinden im Rahmen ihrer Verbandskompetenz, die geprägt ist durch
die verfassungsrechtlichen Vorgaben in Artikel 28 des Grundgesetzes und Artikel
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71 der Landesverfassung, wirtschaftliche Unternehmen unter den dort genannten
Voraussetzungen zu errichten, zu übernehmen, wesentlich zu erweitern oder sich
daran zu beteiligen. 

Die Energiewirtschaft befindet sich seit langem im Umbruch. Bereits in der Stel-
lungnahme des Wirtschaftsministeriums vom 15. September 1998 zu dem Antrag
der Fraktion der SPD zum Thema „Auswirkungen des Energiewirtschaftsgesetzes
auf Kommunen, Stadtwerke und Tarifkunden“ (LT-Drs. 12/3045) wurde die Ein-
führung von Wettbewerb auf dem Markt für leitungsgebundene Energie begrüßt.
Zu der wirtschaftlichen Betätigung von Gemeinden in neuen Geschäftsfeldern hat
das Innenministerium im Zusammenhang mit dem Antrag der Abg. Veigel u. a.
der Fraktion FDP/DVP bereits 1999 ausführlich Stellung genommen (LT-Drs.
12/3586).

Die Bewertung, § 102 GemO stünde der überörtlichen Betätigung kommunaler
Unternehmen in den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung in Baden-
Württemberg oder in anderen Bundesländern entgegen, bedarf einer differenzier-
ten Betrachtung. Zum einen haben die Gemeinden die Möglichkeit der interkom-
munalen Zusammenarbeit. Diese kann für bestimmte Segmente der Geschäfts -
tätigkeit erfolgen und ist nicht auf den Bereich der kommunalen „Nachbarschaft“,
also auf das Umland, beschränkt. Damit haben die Kommunen bzw. ihre Gesell-
schaften Spielraum für horizontale und vertikale Kooperationen und Beteiligun-
gen. Eine solche Möglichkeit ist z. B. der überörtliche Bezug von Energie zur
Versorgung der Kunden und damit der Einwohner in dem Gebiet der jeweiligen
Gemeinde. Zum anderen ermöglicht der im Jahr 2005 eingeführte § 102 Absatz 7
GemO die gemeindegebietsübergreifende Tätigkeit kommunaler Unternehmen
unter bestimmten Voraussetzungen. Eine Gebietsüberschreitung ist somit auch
nach heutiger Rechtslage nicht generell unzulässig.

5. ob sie die Auffassung teilt, dass die Einschränkungen von § 102 GO daher der
Aktualisierung bedürfen, um die neuen Gegebenheiten im Rahmen der Energie-
wende zu berücksichtigen und den kommunalen Unternehmen der Strom-, Gas-
und Wärmeversorgung die wirtschaftliche Betätigung über das jeweilige Ge-
meindegebiet hinaus zu ermöglichen, wenn sie nach Art und Umfang in einem
angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Unternehmens und der
Gemeinde stehen, die berechtigten Interessen der von der wirtschaftlichen
Tätigkeit betroffenen weiteren Gemeinden gewahrt sind und die Gemeinde
 sicherstellt, dass bei der Erbringung von mit der Energieversorgung verbunde-
nen Dienstleistungen durch kommunale Unternehmen auch die Belange priva-
ter Unternehmen, insbesondere des Mittelstands und des Handwerks, berück-
sichtigt werden;

Die Strom-, Gas- und Wärmeversorgung mit den Bereichen Erzeugung, Transport
und Belieferung von Endkunden unterliegt stetigen Veränderungen des Marktes
und der Technologien. Mit der Energiewende haben sich auch für die kommuna-
len Unternehmen neue Herausforderungen im Wettbewerb und Veränderungen
bei den Kunden, die z. B. Öko-Strom beziehen wollen, ergeben.

Eine Aktualisierung des § 102 GemO wird derzeit intensiv geprüft. Das Innen -
ministerium steht hierzu im konstruktiven Dialog mit verschiedenen Verbänden,
insbesondere mit dem Städtetag Baden-Württemberg und dem Verband kommu-
naler Unternehmen e. V.

6. inwiefern ihr bekannt ist, wie die anderen Bundesländer in dieser Frage ver-
fahren;

Die Vorschriften der anderen Länder, die Regelungen in den Gemeindeordnungen
für die wirtschaftlichen Unternehmen, wurden aktuell erhoben. Auf die beigefüg-
te Übersicht wird verwiesen.
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7. ob sie beabsichtigt, zeitnah einen Gesetzentwurf zur Änderung des § 102 GO in
den Landtag einzubringen, der für kommunale Unternehmen der Strom-, Gas-
und Wärmeversorgung eine klare Rechtsgrundlage und einen klaren Rahmen
für die überörtliche Betätigung bei der regionalen Energieversorgung und den
damit verbundenen Dienstleistungen schafft.

Vorschläge zur Änderung des § 102 GemO wurden bereits an das Innenministe -
rium Baden-Württemberg herangetragen. Die Prüfung der Vorschläge ist derzeit
noch nicht abgeschlossen.

Untersteller

Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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Anlage zu LT-Antrag 15/3255 
 
 

Übersicht über die Regelungen der anderen Bundesländer zur Zuläs-
sigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von kommunalen Unternehmen, 

vergleichbar mit § 102 GemO 
 

 
 

Die Vorschriften der anderen Länder, die Regelungen in den Gemeindeordnungen bzw. 

Kommunalverfassungen für die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden, wurden im 

März 2013 erhoben. Die Übersicht umfasst dabei nur die Flächenländer ohne die Stadt-

staaten. 

 

 

Bayern 
 

Art. 87 der Gemeindeordnung 

Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen und Beteiligungen 

 

(1) Die Gemeinde darf ein Unternehmen im Sinn von Art. 86 nur errichten, übernehmen 

oder wesentlich erweitern, wenn 

1. ein öffentlicher Zweck das Unternehmen erfordert, insbesondere wenn die Gemeinde 

mit ihm gesetzliche Verpflichtungen oder ihre Aufgaben gemäß Art. 83 Abs. 1 der Verfas-

sung und Art. 57 dieses Gesetzes erfüllen will, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leis-

tungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht, 

3. die dem Unternehmen zu übertragenden Aufgaben für die Wahrnehmung außerhalb der 

allgemeinen Verwaltung geeignet sind, 

4. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge der Zweck nicht 

ebenso gut und wirtschaftlich durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

 

Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Gemeinde oder ihre Unternehmen 

an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnehmen, um Gewinn zu erzie-

len, entsprechen keinem öffentlichen Zweck. Soweit Unternehmen entgegen Satz 2 vor 

dem 1. September 1998 errichtet oder übernommen wurden, dürfen sie weitergeführt, je-

doch nicht erweitert werden. 
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- 2 - 

(2) Die Gemeinde darf mit ihren Unternehmen außerhalb des Gemeindegebiets nur tätig 

werden, wenn dafür die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die berechtigten 

Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei der Ver-

sorgung mit Strom und Gas gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den Vor-

schriften des Energiewirtschaftsgesetzes eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen. 

 

(3) Für die Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen gilt Absatz 1 entsprechend. 

Absatz 2 gilt entsprechend, wenn sich die Gemeinde an einem auch außerhalb ihres Ge-

biets tätigen Unternehmen in einem Ausmaß beteiligt, das den auf das Gemeindegebiet 

entfallenden Anteil an den Leistungen des Unternehmens erheblich übersteigt. 

 

 

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat mit einem Schreiben vom 31.07.2012 

Hinweise zu kommunalrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Erzeugung regene-

rativer Energien in Bayern gegeben. Darin wird unter anderem ausgeführt, dass die 

gemeindliche Aufgabe der Energieversorgung grundsätzlich auf den im Gemeindegebiet 

bestehenden Bedarf begrenzt sei und dass auch und gerade bei einer Gebietsüberschrei-

tung ein öffentlicher Zweck der handelnden Gemeinde erfüllt sein müsse. 

Gesetzgeberische Maßnahmen im Bereich des Kommunalrechts sind im Zusammenhang 

mit der Umstrukturierung der Energieversorgung im Rahmen der so genannten Energie-

wende in Bayern derzeit nicht geplant. 

 

 

Brandenburg 
 

§ 91 Kommunalverfassung 

Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung 

 

(1) Wirtschaftliche Betätigung im Sinne dieses Gesetzes ist das Herstellen, Anbieten oder 

Verteilen von Gütern, Dienstleistungen oder vergleichbaren Leistungen, die ihrer Art nach 

auch mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnten. Die nachfolgenden 

Regelungen dienen ausschließlich dem Schutz der Leistungsfähigkeit der Gemeinden. 
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- 3 - 

(2) Die Gemeinde darf sich zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft wirt-

schaftlich betätigen, wenn 

1. der öffentliche Zweck dies rechtfertigt, wobei die Gewinnerzielung allein keinen ausrei-

chenden öffentlichen Zweck darstellt, und 

2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungs-

fähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht. 

 

(3) Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, 

dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, die-

sen Anbietern übertragen werden. Dazu sind Angebote einzuholen oder Vergleichsbe-

rechnungen vorzunehmen, die der Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Ab-

satz 2 dem Hauptausschuss vorzulegen sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die 

Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirt-

schaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält; die 

Entscheidung ist zu begründen. 

 

(4) Eine wirtschaftliche Betätigung außerhalb der Versorgung der örtlichen Gemeinschaft 

sowie der Nutzung von Einrichtungen beziehungsweise Angeboten in der Gemeinde ist 

zulässig 

1. für die Versorgung mit Elektrizität, Gas und Fernwärme, 

2. im Rahmen von Vereinbarungen oder Konzessionen der betroffenen Gemeinden, Ge-

meindeverbände oder kommunalen Unternehmen. 

Die wirtschaftliche Betätigung im Ausland ist unter den Voraussetzungen der Absätze 2 

und 3 zulässig, wenn Interessen des Bundes oder des Landes Brandenburg nicht entge-

genstehen; die Kommunalaufsichtsbehörde ist rechtzeitig vor Aufnahme der Betätigung zu 

unterrichten. 

 

(5) Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden, 

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden 

und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser 

Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berech-

tigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder 

2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde 

oder dem Unternehmen dienen. 
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(6) Im Beteiligungsbericht gemäß § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 oder § 83 Absatz 4 Satz 

2 Nummer 5 soll erstmalig für das 2012 beginnende Wirtschaftsjahr, danach alle zehn 

Jahre ein ausführlicher Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Vo-

raussetzungen nach Absatz 2 Nummer 1, Absatz 3 Satz 1 und 3 sowie Absatz 5 geführt 

werden. 

 

(7) Keine wirtschaftliche Betätigung ist die Verwaltung des Gemeindevermögens, insbe-

sondere das unmittelbare oder mittelbare Halten von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, 

wenn mit dem Vermögen keine kommunale Aufgabenerfüllung verbunden ist. 

 

 

Hessen 
 

§ 121 Gemeindeordnung 

Wirtschaftliche Betätigung 

 

(1) Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, wenn 

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 

2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungs-

fähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 

3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird 

oder erfüllt werden kann. 

Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die in Satz 1 Nr. 

3 genannten Einschränkungen zulässig. 

 

(1a) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 5 Nr. 1 und § 122 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 dür-

fen Gemeinden sich ausschließlich auf dem Gebiet der Erzeugung, Speicherung und Ein-

speisung erneuerbarer Energien sowie der Verteilung von hieraus gewonnener thermi-

scher Energie wirtschaftlich betätigen, wenn die Betätigung innerhalb des Gemeindegebie-

tes oder im regionalen Umfeld in den Formen interkommunaler Zusammenarbeit und unter 

Beteiligung privater Dritter erfolgt. Die Beteiligung der Gemeinden soll dabei einen Anteil 

von 50 Prozent nicht übersteigen. Die wirtschaftliche Beteiligung der Einwohner soll er-

möglicht werden. Ist trotz einer Markterkundung die geforderte Beteiligung privater Dritter 

und Einwohner nicht zu erreichen, kann die Gemeinde ihren Anteil an der neuen Gesell-
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schaft entsprechend steigern. Die Ergebnisse der Markterkundung sind der Aufsicht vorzu-

legen. Die wirtschaftliche Betätigung nach dieser Vorschrift ist in besonderer Weise dem 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu unterwerfen. Die wirtschaftlichen Ergebnisse dieser 

Betätigung sind einmal jährlich der Gemeindevertretung vorzulegen. 

 

(1b) Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 1a dienen auch dem Schutz privater Dritter, soweit sie sich ent-

sprechend wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen. Betätigungen nach § 121 Abs. 1 

Satz 2 bleiben hiervon unberührt. 

 

(2) Als wirtschaftliche Betätigung gelten nicht Tätigkeiten 

1. zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 

2. auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des 

Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie 

3. zur Deckung des Eigenbedarfs. 

Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck 

vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entspre-

chend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden. 

 

(3) Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister 

kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Unternehmen und Einrichtungen, die Tä-

tigkeiten nach Abs. 2 wahrnehmen und die nach Art und Umfang eine selbständige Ver-

waltung und Wirtschaftsführung erfordern, ganz oder teilweise nach den für die Eigenbe-

triebe geltenden Vorschriften zu führen sind; hierbei können auch Regelungen getroffen 

werden, die von einzelnen für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften abweichen. 

 

(4) Ist eine Betätigung zulässig, sind verbundene Tätigkeiten, die üblicherweise im Wett-

bewerb zusammen mit der Haupttätigkeit erbracht werden, ebenfalls zulässig; mit der Aus-

führung dieser Tätigkeiten sollen private Dritte beauftragt werden, soweit das nicht unwirt-

schaftlich ist. 

 

(5) Die Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig, wenn 

1. bei wirtschaftlicher Betätigung die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen und 

2. die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften ge-

wahrt sind. Bei gesetzlich liberalisierten Tätigkeiten gelten nur die Interessen als berech-
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tigt, die nach den maßgeblichen Vorschriften eine Einschränkung des Wettbewerbs zulas-

sen. 

 

(6) Vor der Entscheidung über die Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung 

von wirtschaftlichen Unternehmen sowie über eine unmittelbare oder mittelbare Beteili-

gung ist die Gemeindevertretung auf der Grundlage einer Markterkundung umfassend 

über die Chancen und Risiken der beabsichtigten unternehmerischen Betätigung sowie 

über deren zu erwartende Auswirkungen auf das Handwerk und die mittelständische Wirt-

schaft zu unterrichten. Vor der Befassung in der Gemeindevertretung ist den örtlichen 

Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern sowie Verbänden Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben, soweit ihr Geschäftsbereich betroffen ist. Die Stellungnahmen 

sind der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben. 

 

(7) Die Gemeinden haben mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit ihre 

wirtschaftliche Betätigung noch die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt und inwieweit die 

Tätigkeiten privaten Dritten übertragen werden können. 

 

(8) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass sie einen Über-

schuss für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dies mit der Erfüllung des öffent-

lichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Die Erträge jedes Unternehmens sollen mindes-

tens so hoch sein, dass 

1. alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten gedeckt werden, 

2. die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglicht werden, die zur Erhaltung 

des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner technischen und wirtschaftlichen 

Fortentwicklung notwendig sind und 

3. eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird. 

Lieferungen und Leistungen von anderen Unternehmen und Verwaltungszweigen der Ge-

meinde an das Unternehmen sowie Lieferungen und Leistungen des Unternehmens an 

andere Unternehmen und Verwaltungszweige der Gemeinde sind kostendeckend zu ver-

güten. 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern 
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§ 68 Kommunalverfassung 

Zulässigkeit wirtschaftlicher Unternehmen und Einrichtungen 

 

(1) Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als 

Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig wer-

den, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Ge-

winnerzielung erbracht werden könnte. Als wirtschaftliche Betätigung im Sinne des Satzes 

1 gilt auch der Betrieb von Einrichtungen nach Absatz 3. 

 

(2) Unternehmen der Gemeinde sind nur zulässig, wenn 

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leis-

tungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 

3. die Gemeinde die Aufgabe ebenso gut und wirtschaftlich wie Dritte erfüllen kann. 

 

Tätigkeiten, mit denen die Gemeinde an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschafts-

leben ganz überwiegend mit dem Ziel der Gewinnerzielung teilnimmt, entsprechen keinem 

öffentlichen Zweck. Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und 

Wärmeversorgung dient auch bei Betätigung außerhalb des Gemeindegebiets einem öf-

fentlichen Zweck. 

 

(3) Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 sind: 

1. Einrichtungen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 

2. Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, der Kunstpflege, der 

körperlichen Ertüchtigung, der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege sowie öffentliche Ein-

richtungen ähnlicher Art, 

3. Einrichtungen, die ausschließlich zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen 

und 

4. Einrichtungen zur Erzeugung von Energie, insbesondere erneuerbarer Art, soweit diese 

nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Ge-

meinde stehen. 

Auch Einrichtungen sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. 
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(4) Die Gemeinde kann Unternehmen und Einrichtungen außerhalb ihrer allgemeinen 

Verwaltung, soweit sich aus diesem Gesetz und den hierzu erlassenen Rechtsverordnun-

gen nicht anderes ergibt, in folgenden Organisationsformen betreiben: 

1. als Eigenbetrieb, 

2. als Kommunalunternehmen, 

3. in Organisationsformen des Privatrechts. 

Die Errichtung einer Aktiengesellschaft sowie die Umwandlung von bestehenden Unter-

nehmen und Einrichtungen in eine solche sind ausgeschlossen. 

 

(5) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht betreiben. Für das öffentliche Sparkassen-

wesen gelten die spezialgesetzlichen Regelungen. 

 

(6) Bei Unternehmen und Einrichtungen, für die kein Wettbewerb gleichartiger Privatunter-

nehmen besteht, dürfen der Anschluss und die Belieferung nicht davon abhängig gemacht 

werden, dass auch andere Leistungen oder Lieferungen abgenommen werden. 

 

(7) Bei der Entscheidung der Gemeindevertretung zur wirtschaftlichen Betätigung im Sinne 

von § 77 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind die Auswirkungen der beabsichtigten wirtschaft-

lichen Betätigung auf die mittelständische Wirtschaft und auf das Handwerk zu berücksich-

tigen. Zu diesem Zweck soll den örtlich zuständigen Industrie- und Handelskammern so-

wie den Handwerkskammern seitens der Gemeinde vor der Entscheidung die Möglichkeit 

zur schriftlichen Stellungnahme unter Setzung einer Frist von vier Wochen eingeräumt 

werden. 

 

 

Niedersachsen 
 

§ 136 Kommunalverfassungsgesetz 

Wirtschaftliche Betätigung 

 

(1) Die Kommunen dürfen sich zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betäti-

gen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn 

und soweit 

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, 
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2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leis-

tungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und 

3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des 

öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungs-

netzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut 

und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

Die Beschränkung nach Satz 2 Nr. 3 dient auch dem Schutz privater Dritter, die sich ent-

sprechend wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen. 

 

(2) Unternehmen der Kommunen können geführt werden 

1. als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe), 

2. als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Kom-

munen gehören (Eigengesellschaften) oder 

3. als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts. 

 

(3) Unternehmen im Sinne dieses Abschnitts sind insbesondere nicht 

1. Einrichtungen, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind, 

2. Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der 

Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnli-

cher Art und 

3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der 

Kommune dienen. 

 

(4) Abweichend von Absatz 3 können Einrichtungen der Abwasserbeseitigung und der 

Straßenreinigung sowie Einrichtungen, die aufgrund gesetzlich vorgesehenen Anschluss- 

und Benutzungszwangs, gesetzlicher Überlassungspflichten oder gesetzlicher Andie-

nungsrechte Abfälle entsorgen, als Eigenbetriebe oder kommunale Anstalten des öffentli-

chen Rechts geführt werden. Diese Einrichtungen können in einer Rechtsform des priva-

ten Rechts geführt werden, wenn die Kommune allein oder zusammen mit anderen Kom-

munen oder Zweckverbänden über die Mehrheit der Anteile verfügt. Andere Einrichtungen 

nach Absatz 3 können als Eigenbetriebe oder kommunale Anstalten des öffentlichen 

Rechts geführt werden, wenn ein wichtiges Interesse daran besteht. Diese Einrichtungen 

dürfen in einer Rechtsform des privaten Rechts geführt werden, wenn ein wichtiges Inte-

resse der Kommune daran besteht und wenn in einem Bericht zur Vorbereitung des Be-
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schlusses der Vertretung (§ 58 Abs. 1 Nr. 11) unter umfassender Abwägung der Vor- und 

Nachteile dargelegt wird, dass die Aufgabe im Vergleich zu den zulässigen Organisations-

formen des öffentlichen Rechts wirtschaftlicher durchgeführt werden kann. In den Fällen 

der Sätze 2 und 4 ist § 137 mit Ausnahme des Absatzes 1 Nr. 1 entsprechend anzuwen-

den. 

 

(5) Bankunternehmen dürfen die Kommunen nicht errichten. Für das öffentliche Sparkas-

senwesen bleibt es bei den besonderen Vorschriften. 

 

 

Nordrhein-Westfalen 
 

§ 107 Gemeindeordnung 

Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung 

 

(1) Die Gemeinde darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn 

 

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert, 

 

2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leis-

tungsfähigkeit der Gemeinde steht und 

 

3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs so-

wie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommu-

nikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser 

und wirtschaftlicher erfüllt werden kann. 

 

Das Betreiben eines Telekommunikationsnetzes umfasst nicht den Vertrieb und/oder die 

Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen. Als wirtschaftliche Betäti-

gung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Ver-

teiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer 

Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden 

könnte. 
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(2) Als wirtschaftliche Betätigung im Sinne dieses Abschnitts gilt nicht der Betrieb von 

 

1. Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 

 

2. öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner 

erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen auf den Gebieten 

 

- Erziehung, Bildung oder Kultur (Schulen, Volkshochschulen, Tageseinrichtungen für Kin-

der und sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliotheken, Museen, Ausstellungen, 

Opern, Theater, Kinos, Bühnen, Orchester, Stadthallen, Begegnungsstätten), 

 

- Sport oder Erholung (Sportanlagen, zoologische und botanische Gärten, Wald-, Park- 

und Gartenanlagen, Herbergen, Erholungsheime, Bäder, Einrichtungen zur Veranstaltung 

von Volksfesten), 

 

- Gesundheits- oder Sozialwesen (Krankenhäuser, Bestattungseinrichtungen, Sanatorien, 

Kurparks, Senioren- und Behindertenheime, Frauenhäuser, soziale und medizinische Be-

ratungsstellen), 

 

3. Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenver-

kehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen, 

 

4. Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasser-

beseitigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens, 

 

5. Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und 

Gemeindeverbänden dienen. 

 

Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften 

über die Eigenbetriebe geführt werden. Das für Inneres zuständige Ministerium kann durch 

Rechtsverordnung bestimmen, dass Einrichtungen, die nach Art und Umfang eine selb-

ständige Betriebsführung erfordern, ganz oder teilweise nach den für die Eigenbetriebe 
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geltenden Vorschriften zu führen sind; hierbei können auch Regelungen getroffen werden, 

die von einzelnen der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften abweichen. 

 

(3) Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebiets ist nur zulässig, wenn 

die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die berechtigten Interessen der betrof-

fenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Die Aufnahme einer wirtschaftli-

chen Betätigung auf ausländischen Märkten ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen 

des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer solchen Betätigung 

bedarf der Genehmigung. 

 

(4) Die nichtwirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebiets ist nur zulässig, 

wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen und die be-

rechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. 

Diese Voraussetzungen gelten bei in den Krankenhausplan des Landes aufgenommenen 

Krankenhäusern als erfüllt. Die Aufnahme einer nichtwirtschaftlichen Betätigung auf aus-

ländischen Märkten ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 

1 und Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf der Genehmigung. 

 

(5) Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. die unmittelbare oder mittelbare Be-

teiligung an Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist der Rat auf der Grundlage einer 

Marktanalyse über die Chancen und Risiken des beabsichtigten wirtschaftlichen Engage-

ments und über die Auswirkungen auf das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft 

zu unterrichten. Den örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen von Handwerk, Industrie 

und Handel und der für die Beschäftigten der jeweiligen Branche handelnden Gewerk-

schaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Marktanalysen zu geben. 

 

(6) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, übernehmen oder betreiben. 

 

(7) Für das öffentliche Sparkassenwesen gelten die dafür erlassenen besonderen Vor-

schriften. 

 

§ 107a Gemeindeordnung 

Zulässigkeit energiewirtschaftlicher Betätigung 
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(1) Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversor-

gung dient einem öffentlichen Zweck und ist zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in 

einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht. 

 

(2) Mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung unmittelbar verbundene 

Dienstleistungen sind zulässig, wenn sie den Hauptzweck fördern. Die Gemeinde stellt 

sicher, dass bei der Erbringung dieser Dienstleistungen die Belange kleinerer Unterneh-

men, insbesondere des Handwerks, berücksichtigt werden. 

 

(3) Die Aufnahme einer überörtlichen energiewirtschaftlichen Betätigung ist zulässig, wenn 

die Voraussetzung des Absatzes 1 vorliegt und die berechtigten Interessen der betroffe-

nen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei der Versorgung mit Strom und 

Gas gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den Vorschriften des Energiewirt-

schaftsgesetzes eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen. Die Aufnahme einer 

energiewirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten ist zulässig, wenn die Vo-

raussetzung des Absatzes 1 vorliegt. Die Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf der 

Genehmigung. 

 

(4) Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. die unmittelbare Beteiligung an Un-

ternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist der Rat über die Chancen und Risiken des beab-

sichtigten wirtschaftlichen Engagements zu unterrichten. Den örtlichen Selbstverwaltungs-

organisationen von Handwerk, Industrie und Handel und der für die Beschäftigten der je-

weiligen Branche handelnden Gewerkschaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-

ben, sofern die Entscheidung die Erbringung verbundener Dienstleistungen betrifft. 

 

 

Rheinland-Pfalz 
 

§ 85 Gemeindeordnung 

Grundsätze 

 

(1) Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder we-

sentlich erweitern, wenn 

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, 
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2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und 

3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung und 

des öffentlichen Personennahverkehrs der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirt-

schaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

 

(2) Die Betätigung eines wirtschaftlichen Unternehmens der Gemeinde außerhalb des 

Gemeindegebiets ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und 

die berechtigten Interessen aller hiervon unmittelbar betroffenen Gemeinden gewahrt sind. 

 

(3) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, daß der öffentliche 

Zweck erfüllt wird; sie sollen einen Überschuß für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, 

soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Die Erträ-

ge jedes Unternehmens sollen mindestens so hoch sein, daß 

1. alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten gedeckt werden, 

2. die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglicht werden, die zur Erhaltung 

des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner technischen und wirtschaftlichen 

Fortentwicklung notwendig sind, und 

3. eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird. 

Zu den Aufwendungen im Sinne des Satzes 2 Nr. 1 gehören auch die Steuern, die Kon-

zessionsabgaben und die Zinsen für Fremdkapital. Lieferungen und Leistungen von ande-

ren Unternehmen und Verwaltungszweigen der Gemeinde an das Unternehmen sowie 

Lieferungen und Leistungen des Unternehmens an andere Unternehmen und Verwal-

tungszweige der Gemeinde sind angemessen zu vergüten. 

 

(4) Wirtschaftliche Unternehmen im Sinne der Absätze 1 bis 3 sind nicht Einrichtungen, die 

überwiegend folgenden Zwecken zu dienen bestimmt sind: 

1. Erziehung, Bildung und Kultur, 

2. Sport und Erholung, 

3. Sozial- und Jugendhilfe, 

4. Gesundheitswesen, 

5. Umweltschutz, 

6. Wohnungswesen und Stadtentwicklung sowie 

7. Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde. 
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Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten. 

 

(5) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten. Für öffentliche Sparkassen gilt 

das Sparkassengesetz. 

 

(6) Die Gemeinde kann durch Satzung, die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde be-

darf, juristischen Personen des Privatrechts, an denen ausschließlich sie und andere 

kommunale Körperschaften beteiligt sind, das Recht verleihen, bei der Erfüllung von ein-

zelnen Selbstverwaltungsaufgaben an ihrer Stelle tätig zu werden, wenn Gründe des Ge-

meinwohls nicht entgegenstehen. Der Beliehene ist insoweit anstelle der Gemeinde Be-

hörde im Sinne des § 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. Er hat das Recht, auf 

Grund von Satzungen der Gemeinde Verwaltungsakte zu erlassen, insbesondere auch 

den Anschluß- und Benutzungszwang durchzusetzen, sowie öffentlich-rechtliche Entgelte 

zu erheben. Bei Erlaß von Verwaltungsakten ist auf die Rechtsverleihung besonders hin-

zuweisen. Der Hinweis darauf im ersten Bescheid genügt. Über den Widerspruch gegen 

einen Verwaltungsakt des Beliehenen entscheidet der Kreisrechtsausschuß, sofern die 

beleihende Gemeinde eine kreisfreie oder große kreisangehörige Stadt ist, der Stadt-

rechtsausschuß. Auf den Beliehenen finden die Bestimmungen des 6. Kapitels über die 

Staatsaufsicht entsprechende Anwendung. Das fachlich zuständige Ministerium kann da-

rüber hinaus, wenn Gründe des Gemeinwohls nicht entgegenstehen, juristischen Perso-

nen des Privatrechts, die in ausschließlicher Trägerschaft von kommunalen Spitzenver-

bänden stehen, das Recht verleihen, bei der Wahrnehmung von Aufgaben der kommuna-

len Datenverarbeitung anstelle der Gemeinden tätig zu werden, die hierzu ihr Einverneh-

men erteilen. 

 

(7) Bei wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen, für die kein Wettbewerb gleichar-

tiger Privatunternehmen besteht, dürfen der Anschluß und die Belieferung nicht davon ab-

hängig gemacht werden, daß auch andere Leistungen oder Lieferungen abgenommen 

werden. 

 

 

Saarland 
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§ 108 Kommunalselbstverwaltungsgesetz 

Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung 

 

(1) Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen ungeachtet ihrer Rechtsform nur er-

richten, übernehmen, erweitern oder sich an solchen beteiligen, wenn 

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht, 

3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten 

erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

 

(2) Als nicht wirtschaftliche Unternehmen im Sinne dieses Abschnitts gelten 

1. Einrichtungen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, 

der Erholung, der Freizeitgestaltung, der Abfallbeseitigung, der Abwasserbeseitigung so-

wie Einrichtungen ähnlicher Art, 

2. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs kom-

munaler Körperschaften dienen. 

 

(3) Durch den öffentlichen Zweck auch gerechtfertigt sind mit der Haupttätigkeit des Un-

ternehmens verbundene Tätigkeiten, die üblicherweise im Wettbewerb zusammen mit der 

Haupttätigkeit erbracht werden; mit der Ausführung dieser Tätigkeiten sollen die Unter-

nehmen private Dritte beauftragen. Sind an einem Unternehmen Private beteiligt, reicht es 

aus, wenn ein Anteil von Leistungen an der Gesamtleistung des Unternehmens, der der 

Höhe der kommunalen Beteiligung entspricht, durch den öffentlichen Zweck gerechtfertigt 

ist. Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Gemeinde an dem vom Wett-

bewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Gewinn zu erzielen, 

entsprechen keinem öffentlichen Zweck. 

 

(4) Die Gemeinde darf mit ihren Unternehmen außerhalb des Gemeindegebiets tätig wer-

den, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und 

2. keine betroffene kommunale Gebietskörperschaft aus berechtigten Interessen wider-

spricht. Bei gesetzlich liberalisierten Tätigkeiten gelten nur die Interessen als berechtigt, 
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die nach den hierfür maßgeblichen Vorschriften eine Einschränkung des Wettbewerbs zu-

lassen. 

 

(5) Vor der Entscheidung über die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erweiterung 

von wirtschaftlichen Unternehmen sowie der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an 

ihnen ist der Gemeinderat auf der Grundlage einer Marktanalyse umfassend über die 

Chancen und Risiken der beabsichtigten unternehmerischen Betätigung sowie über deren 

Auswirkungen auf das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu unterrichten. Vor 

der Befassung im Gemeinderat ist den Kammern der gewerblichen Wirtschaft und der 

freien Berufe sowie der Arbeitskammer Gelegenheit zur Stellungnahme zur Marktanalyse 

zu geben, soweit ihr Geschäftsbereich betroffen ist. Die Stellungnahmen sind dem Ge-

meinderat zur Kenntnis zu geben. 

 

(6) Die Gemeinden sollen in regelmäßigen Zeitabständen prüfen, inwieweit wirtschaftliche 

Unternehmen materiell privatisiert werden können. Hierbei ist privaten Dritten die Möglich-

keit zu geben darzulegen, ob und wie sie die dem öffentlichen Zweck dienende wirtschaft-

liche Betätigung ebenso gut und wirtschaftlich erfüllen können. Über das Ergebnis ist der 

Kommunalaufsicht zu berichten.  

 

(7) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, übernehmen oder betreiben. Für 

die öffentlichen Sparkassen gelten die besonderen Vorschriften. 

 

 

Sachsen 
 

§ 97 Sächsische Gemeindeordnung 

Wirtschaftliche Unternehmen 

 

(1) Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein wirtschaftliches Unternehmen un-

geachtet der Rechtsform nur errichten, übernehmen, unterhalten, wesentlich verändern 

oder sich daran unmittelbar oder mittelbar beteiligen, wenn 

1. der öffentliche Zweck dies rechtfertigt, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leis-

tungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 
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3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder 

erfüllt werden kann. 

Im Bereich der Wohnungswirtschaft hat die Gemeinde darüber hinaus darauf hinzuwirken, 

dass die zur angemessenen Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes erforderliche Kre-

dit- und Investitionsfähigkeit gesichert ist und der von ihr unmittelbar oder mittelbar gehal-

tene Wohnungsbestand keine marktbeherrschende Stellung einnimmt. 

 

(2) Wirtschaftliche Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind nicht 

1. Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 

2. Hilfsbetriebe, die ausschließlich zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen. 

 

(3) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass der öffentliche 

Zweck erfüllt wird; sie sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, so-

weit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. 

 

(4) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht betreiben. Für das öffentliche Sparkassen-

wesen und eine Beteiligung an der Sachsen-Finanzgruppe gelten besondere Vorschriften.  

 

 

 

Sachsen-Anhalt 
 

§ 116 Gemeindeordnung 

Zulässigkeit wirtschaftlicher Unternehmen 

 

(1) Die Gemeinde darf sich in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch außer-

halb ihrer öffentlichen Verwaltung in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt 

des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts wirtschaftlich betätigen, 

wenn 

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt, 

2. wirtschaftliche Betätigungen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis 

zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und 

3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt 

werden kann. 
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Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Gemeinde an dem vom Wettbe-

werb beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Gewinn zu erzielen, ent-

sprechen keinem öffentlichen Zweck. 

 

(2) Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Wasser-

versorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungswirtschaft und des öffent-

lichen Verkehrs dienen einem öffentlichen Zweck und sind unter der Voraussetzung des 

Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 zulässig. Dienstleistungen, die mit den in Satz 1 genannten Berei-

chen verbunden sind, sind zulässig, wenn ihnen im Vergleich zum Hauptzweck eine un-

tergeordnete Bedeutung zukommt und wenn der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher 

durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

 

(3) Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversor-

gung außerhalb des Gemeindegebietes dient einem öffentlichen Zweck und ist zulässig, 

wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 

der Gemeinde steht, die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 vorliegt und die be-

rechtigten Interessen der betroffenen Gemeinde gewahrt sind. Absatz 2 Satz 2 findet ent-

sprechende Anwendung. Bei Aufgaben, die im Wettbewerb wahrgenommen werden, gel-

ten Interessen nur soweit als berechtigt, als der jeweilige Ordnungsrahmen eine Ein-

schränkung des Wettbewerbs zulässt. Die betroffene Gemeinde ist so rechtzeitig vor der 

Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit in ihrem Gemeindegebiet zu informieren, dass sie 

ihre berechtigten Interessen geltend machen kann. 

(4) Wirtschaftliche Betätigungen in allen anderen als den in Absatz 3 genannten Wirt-

schaftsbereichen außerhalb des Gemeindegebietes sind nur in begründeten Ausnahmefäl-

len zulässig, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt, die Betätigung nach 

Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde 

steht und die berechtigten Interessen der betroffenen Gemeinde gewahrt sind. Absatz 2 

Satz 2 findet entsprechende Anwendung. Bei Aufgaben, die im Wettbewerb wahrgenom-

men werden, gelten Interessen nur soweit als berechtigt, als der jeweilige Ordnungsrah-

men eine Einschränkung des Wettbewerbs zulässt. Die betroffene Gemeinde ist so recht-

zeitig vor der Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit in ihrem Gemeindegebiet zu infor-

mieren, dass sie ihre berechtigten Interessen geltend machen kann. 

 

(5) Die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung im Ausland bedarf der Genehmigung. 
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(6) Bankunternehmen darf die Gemeinde weder betreiben noch sich an ihnen beteiligen. 

Für das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei den besonderen Vorschriften. 

 

 

Schleswig-Holstein 
 

§ 101 Gemeindeordnung 

Wirtschaftliche Unternehmen 

 

(1) Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen errichten, übernehmen oder wesent-

lich erweitern, wenn 

1. ein öffentlicher Zweck, dessen Erfüllung im Vordergrund der Unternehmung stehen 

muss, das Unternehmen rechtfertigt, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 

3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erfüllt werden kann. 

 

(2) Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig, wenn die 

Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffe-

nen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei im Wettbewerb wahrgenommenen Aufgaben 

gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach bundesgesetzlichen Vorgaben eine Ein-

schränkung des Wettbewerbs zulassen. Die betroffene Gemeinde ist so rechtzeitig vor der 

Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit in ihrem Gemeindegebiet zu informieren, dass sie 

die berechtigten Interessen geltend machen kann. Haben die beteiligten Gemeinden kein 

Einvernehmen über die Wahrung der berechtigten Interessen erzielt, ist die Kommunal-

aufsichtsbehörde über den Beschluss, außerhalb des Gemeindegebiets tätig zu werden, 

zu unterrichten. 

 

(3) Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb Schleswig-Holsteins ist unter den Vorausset-

zungen des Absatzes 1 zulässig, wenn berechtigte Interessen des Bundes oder des Lan-

des Schleswig-Holstein nicht entgegenstehen. Die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betäti-

gung außerhalb Schleswig-Holsteins ist der obersten Kommunalaufsichtsbehörde anzu-

zeigen; diese kann der wirtschaftlichen Betätigung widersprechen. 
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(4) Als wirtschaftliche Unternehmen im Sinne dieses Abschnitts gelten nicht 

1. Unternehmen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 

2. Einrichtungen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, 

der Erholung, der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie Einrichtungen ähnli-

cher Art und 

3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der 

Gemeinde dienen. 

Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind nach den Grundsätzen der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit zu verwalten. Die Gemeinden können diese Unternehmen und 

Einrichtungen ganz oder teilweise nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 

vom 15. August 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) führen. In diesem Fall ist § 97 Abs. 1 ent-

sprechend anzuwenden. 

 

(5) Die Gemeinde hat das Recht, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter zu bedienen. 

 

(6) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten. Für das öffentliche Sparkassen-

wesen verbleibt es bei den besonderen Vorschriften. 

 

 

Thüringen 
 

§ 71 Kommunalordnung 

Gründung, Übernahme und Erweiterung von Unternehmen 

 

(1) Ungeachtet des mit ihnen verfolgten öffentlichen Zwecks darf die Gemeinde Unter-

nehmen nur gründen, übernehmen oder erweitern, wenn 

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen erfordert, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht, 

3. die dem Unternehmen zu übertragenden Aufgaben für die Wahrnehmung außerhalb der 

allgemeinen Verwaltung geeignet sind, 

4. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge der Zweck nicht 

ebenso gut und wirtschaftlich durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 
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Gegebenenfalls ist ein Markterkundungsverfahren unter Einbindung der betroffenen örtli-

chen Betriebe in Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Industrie durchzuführen. 

 

(2) Unternehmen der Gemeinde dürfen keine wesentliche Schädigung und keine Aufsau-

gung selbständiger Betriebe in Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Industrie bewirken. 

 

(3) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht gründen. Für das öffentliche Sparkassen-

wesen verbleibt es bei den besonderen Vorschriften. 

 

(4) Die Gemeinde darf mit ihren Unternehmen außerhalb des Gemeindegebiets nur tätig 

werden, wenn dafür die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 vorliegen und die berech-

tigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei 

der Versorgung mit Strom und Gas gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den 

Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes vom 24. April 1998 (BGBl. I S. 730) in der 

jeweils geltenden Fassung eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen. Tätigkeiten 

außerhalb des Gemeindegebiets sind von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen, 

soweit es die Versorgung mit Strom und Gas betrifft, sind sie der Rechtsaufsichtsbehörde 

anzuzeigen. 

 

Zusatz: 

Ein Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und SPD, der eine Neufassung des § 71 der 

Kommunalordnung enthält, wurde im Thüringer Landtag eingebracht (LT-DRS 5/5829). 

Die erste Lesung hat im März 2013 stattgefunden. 
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